




8

Impressum
	
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) 
Kreis Stuttgart, Silcherstraße 7, 70176 Stuttgart 
Verantwortlich: Annemarie Raab 
 
Mit Namen oder Namenszeichen gezeichnete Beiträge stellen die 
Meinung der Verfasser dar und bedeuten nicht ohne weiteres eine 
Stellungnahme der GEW Kreis Stuttgart 
 
Druck: GO Druck Media GmbH & Co. KG, Einsteinstraße 12 - 14, 
73230 Kirchheim unter Teck Lebens- und Lerngemeinschaft – die „verlassenen“ Kinder im 

Kinderhaus „Casa Papageno“

„Verlassene“ Kinder in Rumänien

Referat im GEW-Kreis Stuttgart am 28. Oktober 2010

Rumänien gehört seit 2007 zur Europäischen Union. Uns fällt 
sicherlich sofort das eine oder andere Vorurteil ein. Auf jeden 
Fall ist es ganz weit weg. Für Reinhart und Elisabeth Künstler 
vom Förderverein Papageno in Stuttgart ist es eine Tagesreise 
mitten hinein in ihr zweites Zuhause, das Kinderhaus „Steps if 
Hope“ in Thalheim bei Hermanstadt. Hier leben zur Zeit 22 
„verlassene“ Kinder und Jugendliche im Alter von 3-18 Jahren 
in Sibiu (Hermanstadt). Reinhardt und Elisabeth nahmen uns 
an einem Informationsabend mit auf die Reise und stellten uns 
die Kinder, das pädagogische Konzept, das Bildungssystem 
Rumäniens vor. Das pädagogische Konzept ist:

 familiäre Atmosphäre für Geschwistergruppen
 psychologische und soziale Hilfen
 Besuch von Kindergarten/Schule in Daia oder Sibiu 
 Ausbildung/Studium
 Betreuung und Begleitung bis zur Selbständigkeit

Zusammengefasst werden kann, dass den Kindern in ihrer 
Heimat eine gute Schulausbildung ermöglicht wird und sie 
selbständige Menschen werden. Es sind sogenannte verlassene 
Kinder, sie haben Vater und Mutter, die sich jedoch nicht um 
sie kümmern oder sich nicht kümmern können, der Kontakt ist 
ab und an vorhanden. Die Eltern wissen, wo ihre Kinder leben. 
Der Förderverein Papageno e.V. Stuttgart (www.verein-papgeno.
de) fördert das Kinderhaus finanziell mit Zuschüssen zu den 
Betriebskosten und arbeitete regelmäßig im Haus mit. Wer in 
Rumänien helfen will, muss wie Papageno in Mozarts 
„Zauberflöte“ Energie, Ausdauer und Humor haben und hin 
und wieder zaubern können. Der Name steht für den Zweck. 
Der Verein freut sich über Spenden und die Kinder danken‘s.

Am Ende des Abends konnte ich den Künstlers eine Spende 
übergeben. Im GEW-Kreis Stuttgart ist es üblich, dass unseren 
verstorbenen Mitgliedern ein Blumengebinde auf das Grab 
gelegt wird oder alternativ eine Spende an eine gemeinnützige 
Einrichtung in ihrem Namen gegeben wird. Eine Spende an 
den Förderverein Papageno zu geben, war der Wunsch von  
Hinterbliebenen eines verstorbenen GEW-Mitgliedes. 

Den Ruhestand richtig planen

Dass nicht nur die Stimme, sondern auch der Experten-Ruf des 
Referenten  Michael Rux wie „Donnerhall“ schallt , war bei der 
GEW-Veranstaltung am 16. November 2010 in der Werner-
Siemens-Berufsschule Stuttgart zu erleben. 

Bereits 10 Minuten vor Beginn waren die Reihen fast bis auf 
den letzten Platz besetzt.  Das Thema interessierte keineswegs 
nur die Kolleginnen und Kollegen in den letzten Dienstjahren, 
betrifft es doch alle Lehrkräfte Ü 50 und unter diesen insbeson-
dere Teilzeitbeschäftigte, Frauen und Schwerbehinderte. Umso 
mehr als das Dienstrechtsreformgesetz jede und jeden von uns 
zwingt, sich immer früher mit zunächst befremdlichen Begrif-
fen wie „63. Geburtstag“, „Monatskohorte“, „Abschlägen“ und 

„unterhälftige Teilzeit aus familiären Gründen“ auseinanderzu-
setzen. Mit Witz, Powerpoint und einem packenden Vortrags-
stil schaffte Michael Rux es, seine Zuhörerschaft durch das 
Labyrinth neuer Bestimmungen und Tabellen  zu lotsen und 
aufzuzeigen, wie unnötige finanzielle Einbußen durch eine 
frühzeitige Planung und sinnvolle Antragsstellung vermieden 
werden können. Das Publikum dankte es dem 
„Unruheständler“ mit zufriedenen Mienen und langem 
Applaus.

Alles Wichtige ist nachzulesen in der weit über 200 Seiten star-
ken aktualisierten GEW-“Vorsorgemappe 55 plus“, die in 
Kürze in der 6. Auflage erscheint (8 €).                  Katrin Nassal

Aus der Arbeit der GEW

Wie immer mitreißend und sehr informativ: Michael Rux referiert 
zum Thema Ruhestand
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Schwerbehinderte	und	
Parkplatzgebühren

In einem Schreiben an die Gemeinderatsfraktionen hat die 
Schwerbehindertenvertretung gefordert, schwerbehinderte 
Lehrkräfte von der Gebührenerhebung auszunehmen. 

Der Örtliche Personalrat beim Staatlichen Schulamt Stuttgart 
hat diese Initiative ebenfalls unterstützt.   

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Bereich des Staatlichen Schulamts sind 121 Lehr-
kräfte (von insgesamt rund 2900 Lehrkräften) schwer-
behindert (Grad 50 bis Grad 100). Dazu kommen noch 
12 behinderte Lehrkräfte mit dem Grad 30 und 40. 

Viele der behinderten und schwerbehinderten Lehr-
kräfte benützen den Pkw, um die benötigten 
Materialien zu transportieren und um aus gesundheit-
lichen Gründen selbst die Schule mit wenig Belastung 
zu erreichen. 

Auf den PKW angewiesen sind nicht nur die Lehr-
kräfte mit dem Ausweismerkmal „aG“ (für außerge-
wöhnlich gehbehindert) und „G“ (für gehbehindert) 
sondern z.B. auch die behinderten Lehrkräfte mit 
Grunderkrankungen wie Multiple Sklerose, Parkinson 
im Anfangsstadium, rheumatischer Arthritis, Erkran-
kungen des Skelettapparates, Tumorerkrankungen 
usw. D.h. alle Erkrankungen bei denen das Heben 
und Tragen von Lasten wie Unterrichtsmaterial und 
Korrekturunterlagen (Klassensätze von Heften) nur 
sehr eingeschränkt möglich ist.

Diese Lehrkräfte leisten unter sehr erschwerten 
Bedingungen gute Arbeit für die Schülerinnen und 
Schüler und sollten dafür auch unterstützt werden.

Andere fahren – je nach gesundheitlichem Zustand, 
dem Wohnort und der Lage Schule – mit den öffent-
lichen Verkehrsmitteln, so dass nicht alle Behinderten 
und Schwerbehinderten auf den PKW angewiesen 
sind.

Wir bitten Sie zu prüfen, ob nicht schwerbehinderte 
und behinderte Lehrkräfte generell aus der Gebühren-
erhebung herausgenommen werden können. Damit 
würde eine einfache pragmatische Lösung eingeführt. 

Bei der geringen Anzahl der betroffenen schwerbehin-
derten und behinderten Lehrkräfte halten wir dies für 
eine machbare Lösung.

Für ein Gespräch stehen wir jederzeit zur Verfügung.

Informationen	und	Hinweise

Am 10. November 2010 begann die Arbeit der neu gewählten 
Schwerbehindertenvertretung beim Staatlichen Schulamt 
Stuttgart. Gewählt wurden: 

Als Vertrauensperson der Schwerbehinderten Lehrkräfte:
Kurt Wiedemann
Vischerstraße 58, 70563 Stuttgart
Telefon 0711 73 12 50, Fax  0711 73 56 901
E-Mail: Wiedemann.Kurt@t-online.de

Als Stellvertreter wurden gewählt:
Katrin Nassal
Schoderstrasse 1 a, 70191 Stuttgart
Telefon 0711 50 44 50 88
E-Mail: katrin.nassal@gmx.de

Christian Meissner
Vivaldiweg 16, 70195 Stuttgart 
Telefon 0711 69 94 85 98
E-Mail: Christian.Meissner@stuttgart.de

Sie können sich zur Beratung an jedes Mitglied der
Schwerbehindertenvertretung wenden.

Neu	gewählt:	
Die	Schwerbehindertenvertretung	beim	
Staatlichen	Schulamt	Stuttgart

Rolf Dzillak 
1. Stv. Vertrauensperson

Kurt Wiedemann                   
Vertrauensperson     

Aufsicht	während	des	Religionsunterrichts

Zur Aufsicht über Schülerinnen und Schüler, die nicht am 
Religionsunterricht teilnehmen, hat das Kultusministerium auf 
Landtags-Drucksache 14/3498 mitgeteilt:
„Für Kinder, die nicht am Religionsunterricht teilnehmen und für die 
auch kein Ethikunterricht vorgesehen ist, besteht auch in einer da-
durch entstehenden Hohlstunde eine Aufsichtspflicht der Schule. Zu 
der Art und Weise der Aufsicht hat das Kultusministerium keine 
detaillierte Regelung erlassen, weil die Verhältnisse vor Ort zu unter-
schiedlich sind. Soweit möglich, wird der Religionsunterricht auf die 
Randstunden verlegt. Darüber hinaus bieten sich Möglichkeiten der 
Aufsicht durch Hilfskräfte oder durch Einzelarbeit im Raum einer an-
deren Klasse. Bei älteren Schülerinnen und Schülern ist eine Präsenz-
aufsicht nicht in jedem Fall erforderlich. Hier kann es genügen, dass 
eine Lehrkraft jederzeit erreichbar ist.“ (GEW-Jahrbuch 2011, S. 83)

Veranstaltung	der	GEW-Fachgruppe	Berufliche	Schulen	
Kreis	Stuttgart

Schulfrei	für	die	Bundeswehr!
Kündigung der Kooperationsvereinbarung – Friedensbildung 
in den Schulen!
Mit Klaus Pfisterer, Landessprecher DFG-VK Baden-
Württemberg und Lehrer, GEW Mitglied seit über 30 Jahren
Wer? GEW-Fachgruppe Berufliche Schulen Kreis Stuttgart
Wann? Donnerstag, 17. Februar 2011 um 19.00 Uhr
Wo? GEW-Haus Stuttgart, Silcherstraße 7 (Nähe Liederhalle), 
großer Sitzungsraum,  Hinterhaus, 2. Obergeschoss
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Bei der Auftakt- 
kundgebung zu  
der großen 
Demonstration 
„Deutschland in 
Schieflage“ im 
November in Stutt-
gart, hat Doro 
Moritz für die  
GEW ein  
bildungspolitisches 
Statement dazu 
abgegeben. Der 
Kreis hat seine 
Mitglieder zur 
Teilnahme aufgefor-
dert und einen 
gemeinsamen 
Treffpunkt benannt. 
Die GEW war mit 
zahlreichen 
Fahnen ausgestattet 
gut vertreten.

Hinweise und Informationen

10. Klasse Werkrealschule: 
Schulbesuchstage in der Berufsfachschule

Das Kultusministerium (KM) hat landesweit einheitliche 
Schulbesuchstage für die Schüler/innen der 10. Klassen an den 
Werkrealschulen festgelegt. 

Montag, Dienstag und Freitag besuchen die Zehntklässler eine 
Werkrealschule. Mittwoch und Donnerstag besuchen die 
Zehntklässler die zweijährige Berufsfachschule. Die Schüler/
innen können den beruflichen Bereich individuell wählen. Zur 
Auswahl stehen:

Gewerblich-technischer Bereich 
Kaufmännischer Bereich 
Bereich Ernährung und Gesundheit

Herr Mappus und Frau Schick haben angekündigt, dass ab 
dem Schuljahr 2012/13 bis zu 30 zusätzliche Standorte für die 
zweijährigen Berufsfachschulen, vor allem im gewerblich-tech-
nischen Bereich, geschaffen werden. Jetzt müssen nur noch die 
Lehrkräfte gefunden werden, da gerade an der Berufsschule im 
gewerblich-technischen Bereich schon jetzt ein Mangel besteht. 

Versetzungen innerhalb Stuttgarts 2011	
	
Das Staatliche Schulamt hat hierzu dem ÖPR mitgeteilt, dass in 
allen Schularten Lehrkräfte einen  Antrag auf Versetzung inner-
halb Stuttgarts bis spätestens am 31. Januar 2011 stellen können 
(Eingang beim Schulamt). In begründeten Fällen ist eine 
Antragsstellung bis zum 15. Mai 2011 möglich. 

Aufnahmeverfahren  

Die Anmeldetermine für die weiterführenden Schulen sind der 
22. und 23. März 2011. Die Eltern müssen ihre Kinder – je nach 
Bildungsempfehlung – an der Hauptschule/ Werkrealschule, 
der Realschule oder dem Gymnasium anmelden. Diese Ter-
mine gelten auch für den Schulwechsel der derzeitigen Fünft-
klässler usw. an die Werkrealschule.

Wichtige Info: Mehr Rente für 	
verbeamtete Lehrkräfte mit Kindern!	
	
Bis heute werden verbeamtete Lehrerinnen, deren Kinder bis 
zum Jahr 1991 geboren sind, je Kind nur sechs Monate bei der 
Versorgung gutgeschrieben. Rentenempfängerinnen wird ein 
Jahr pro Kind an Kindererziehungszeiten anerkannt. So sieht es 
das bis zum 31. Dezember 1991 geltende Beamtenversorgungs-
gesetz vor, das als Übergangsrecht weiterhin angewandt wird. 
Seit diesem Jahr können sich allerdings Beamtinnen ihre 
Kindererziehungszeiten vor dem 1. Januar 1992 nachträglich in 
der gesetzlichen Rentenversicherung anerkennen lassen. Sie 
haben zudem die Möglichkeit, Beiträge zur gesetzlichen Ren-
tenversicherung freiwillig nachzuzahlen. Sofern sie die renten-
rechtliche Mindestversicherungszeit von fünf Jahren nicht 
erfüllen. Das lohnt sich, wenn die Beamtin (z.B. wegen Beur-
laubung oder Teilzeit) den Höchstversorgungssatz in der 
Beamtenversorgung – 40 ruhegehaltsfähige Dienstjahre – nicht 
erreicht. Nähere Infos gibt es  bei den Auskunfts- und Bera-
tungsstellen der Deutschen Rentenversicherung sowie unter 
www.gew.de/Rente.html. GEW-Mitglieder können sich auf der 
GEW-Bezirksgeschäftsstelle beraten lassen.
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Das Schulgesetz wurde geändert – 	
Was ist bei Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen (Schulgesetz § 90) zu beachten?

Im Dezember 2010 
hat der Landtag den 
§ 90 des Schul-
gesetzes geändert.

 
Wesentlicher Inhalt:

 Soziale Dienste 
auf freiwilliger 
Grundlage statt 
einer Erziehungs- 
und Ordnungsmaß-
nahme

 Maßnahmen der 
Schadenswiedergut-
machung und aus  
dem Fehlverhalten 
begründete Tätig- 
keiten im Rahmen  
von Nachsitzen

 Neuer Tatbestand 
für den Ausschluss 
aus der Schule: 
Vorrang des Opfer-
schutzes im Fall  
von unzumutbaren 
Beeinträchtigungen 
durch einen Mit-
schüler

 Gesprächspflicht 
zwischen Jugendamt 
und Schule nach der 
Mitteilung eines 
Unterrichtsaus-
schlusses oder 
Schulausschlusses

 Wegfall der 
aufschiebenden 
Wirkung von 
Widerspruch und 
Anfechtungsklage 
auch für die vor- 
läufige Untersagung 
des Schulbesuches

 
 
Wir drucken hier 
eine Übersicht aus 
dem Jahrbuch-
service 1 ab.

Im Jahrbuchservice 
1 findet man dann 
den neuen Wortlaut 
des § 90.

Hinweise und Informationen

Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen (Schulgesetz § 90) sind Verwaltungsakte. Widerspruch und 
Anfechtungsklge hiergegen haben keine aufschiebende Wirkung.



Tipps für die Vorbereitung der Steuererklärung von 
Lehrerinnen und Lehrern gibt unser Kollege Kurt Wiedemann 

Termin:	 Mittwoch, 16. Februar 2011 
Zeit:	 14.30 Uhr bis ca. 17.00 Uhr 
Ort:        Jahn-Realschule, Stuttgart Bad Cannstatt, Überkinger  
 		  Straße 48, 70372 Stuttgart

Themen: 
Wie gehe ich bei der Planung und Vorbereitung der Steuerer-
klärung vor? 
Arbeitszimmer für Lehrer/innen 
Arbeitsmittel wie z.B. Einrichtungs- und 
Computerabschreibung 
Telefon- und Portokosten 
Fachbücher 
Außerunterrichtliche Veranstaltungen 
Fahrtkosten 
Umzugskosten aus beruflichen Gründen usw. 
Steuerrechtliche Änderungen 

Steuertipps vom Kollegen 	
für Kollegen/innen

Anmeldung zu der Veranstaltung	
„Steuertipps vom Kollegen für Kolleg/innen

 
Auf dieser Veranstaltung findet aus rechtlichen Gründen 
keine persönliche Steuerberatung statt.  
 
Anmeldung bis spätestens 4. Februar 2011 
per Fax:       07363 / 954971 
per e-mail:  fortbildung.nw@gew-bw.de 
schriftlich:  Heidrun Roschmann, Mühlgasse 7,  		
	     	      73466 Lauchheim

(Bei der Anmeldung werden GEW-Mitglieder bevorzugt 
zugelassen. Unkostenbeitrag incl. Reader für Nichtmit-
glieder 12,- €.  Für Mitglieder entstehen lediglich Kosten 
von 4,- € für den Reader. Die Kosten sind steuerlich 
absetzbar).

Hiermit melde ich mich zur Veranstaltung „Steuertipps 
für Kollegen/innen“ am 16.2.2011 verbindlich an. 

Name, Vorname: __________________________________

                             __________________________________

Adresse:  _________________________________________

                _________________________________________

Schule: ___________________________________________

Telefon privat:  ____________________________________

 
GEW-Mitglied        Ja	    Nein

Sollten Sie kurzfristig verhindert sein, bitte unbedingt 
absagen!

GEW-Veranstaltungen zur Landtagswahl

Landesweit organisiert die GEW Veranstaltungen zu den Land-
tagswahlen im März 2011. Auf folgende „Stuttgarter“ Termine 
sei besonders hingewiesen:
Winfried Kretschmann,  
Fraktionsvorsitzender Bündnis 90/Die Grünen 
11. Februar 2011, 19 Uhr bis 21 Uhr 
Filharmonie – Kultur und Kongresszentrum, Filderstadt, 
Tübinger Straße 40
Marta Aparicio, Die Linke 
3. März 2011, 18.30 Uhr bis 20.30 Uhr 
Sängerhalle Untertürkheim, Stuttgart, Lindenschulstraße 2

Termine und Hinweise

   Daniela Weber 
  Kreisvorstand Stuttgart 

Landesvorstandsbereich Frauenpolitik

„Girls‘Day“ und „Boys‘Day“

Am Girls‘Day öffnen Betriebe und Hochschulen ihre Türen für 
junge Frauen und Mädchen ab Klasse 5, um Berufe, in denen 
Frauen unterrepräsentiert sind, vorzustellen sowie Frauen in 
Führungspositionen aus Wirtschaft und Politik kennenzuler-
nen. Der Girls´ Day läuft nun schon seit 10 Jahren erfolgreich. 
Von 2007 auf 2008 war eine Zunahme des Frauenanteils in 
Metallberufen von 11 Prozent zu verzeichnen, in den Elektro-
berufen sogar von 16 Prozent. Ebenso ist eine positive Ent-
wicklung bei der Studienfachwahl festzustellen. Im Ingenieur-
wesen beispielsweise stieg der Frauenanteil um 21 Prozent. 
Der nächste Girls´ Day findet statt am 14. April 2011. Modali-
täten sind nachzulesen im Internet unter www.girls-day.de. 
Dort findet man auch Betriebe in der Nähe der Schulen, die an 
diesem Tag ihre Türen öffnen. Neu in diesem Jahr ist ein 
Girls’Day-Podcast speziell für Eltern.
Für Jungen und junge Männer gibt es seit 2005 das Projekt 
„Neue Wege für Jungs“, bei dem es sowohl um das Vorstellen 
von Berufen geht, in denen Männer unterrepräsentiert sind, als 
auch um Chancengleichheit, Rollenvielfalt und das Aufbrechen 
tradierter Männerbilder. Informationen gibt es im Internet 
unter www.neue-wege-fuer-jungs.de. Erstmals wird es einen bun-
desweiten Boys‘Day analog zum Girls‘Day geben, der auch am 
14. April 2011 stattfinden wird. Modalitäten dazu gibt es im 
Internet unter www.boys-day.de.

Didacta 2011: 	
Eintrittsgutscheine für GEW-Mitglieder

Vom 22. bis 26. Februar 2011 findet die Didacta in der Neuen 
Messe auf den Fildern statt. Die GEW wird auf der Didacta mit 
einem Stand in Halle 3 vertreten sein. GEW-Mitglieder haben 
die Möglichkeit, einen Eintrittsgutschein zu erhalten. Über die 
Vertrauensleute an den Schulen können die Gutscheine bei der 
Bezirksgeschäftsstelle der GEW Nordwürttemberg angefordert 
werden. GEW-Mitglieder an Einrichtungen ohne Vertrauens-
leute können die Gutscheine direkt bei der GEW-Bezirks-
geschäftsstelle, Silcherstr. 7, erhalten. 


